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Anfrage zu Aktivitäten des StMWi zur Vorbildfunktion klimaneutraler 
Verwaltung ; Ihr Antrag nach BayDSG/BayUIG/VIG  
 
 
█████████████████████ ▍

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 16.10.2022 zur klimaneutralen Verwaltung. 

Wir bitten die späte Beantwortung zu entschuldigen. 

Wie  Sie  sicherlich  wissen,  wird  unter  Federführung  der  Landesagentur  für 

Energie und Klimaschutz derzeit eine Treibhausgas-Startbilanz für alle Bay-

erischen  Staatsministerien  in  Zusammenarbeit  mit  einem  externen  Dienst-

leister erstellt.  

Das  Bayerische  Staatsministerium  für  Wirtschaft,  Landesentwicklung  und 

Energie wurde bereits zur Erstellung und Durchführung der zu liefernden Da-

ten für die  Bilanzierung  geschult  und hat  die  benötigten  Daten erfasst  und 

übermittelt.  

Mit der Vorlage des Endberichts, der auch Reduktionspotentiale beinhalten 

soll, ist in Kürze zu rechnen. Sobald der Bericht vorliegt, werden seitens des 

StMWi die Reduktionsmöglichkeiten überprüft und - sofern möglich - umge-

setzt werden.  
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Die Prozesse und Arbeitsabläufe im StMWi werden seit Jahren auf die As-

pekte Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Ressourcenschonung kontinuier-

lich überprüft und angepasst. So konnten zahlreiche Projekte deutliche Fort-

schritte erzielen z.B. bei der Umstellung auf innovative Antriebe, der Fahr-

radfreundlichkeit, der Warmwassernutzung/-erzeugung, der Bürobelegung, 

der Nutzung der e-Akte, der nachhaltigen Beschaffung oder des Bio-/Regio-

anteils in der Cafeteria. Das StMWi hat das Ziel diesen Weg mit seiner Be-

legschaft weiter zu gehen.  

Zusätzlich wurde daher im Laufe des Jahres 2022 die Belegschaft des 

StMWi zu einem ressourcenschonenden Verhalten angehalten, wie z. B. der 

verantwortungsbewusste Umgang mit Energie, Wasser, Papier, die Vermei-

dung von Müll oder die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln.  

Parallel wurde in den letzten Jahren ein Sanierungskonzept für das denkmal-

geschützte Dienstgebäude erarbeitet, das eine energetische Modernisierung 

und auch die Nutzung erneuerbarer Energien beinhaltet.  

Zusätzliche Daten wie Kommunikation und Dokumente zu unseren Aktivi-

täten im Hinblick auf Art. 3 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes liegen lei-

der nicht in aufbereiteter Form vor.  

Bei den von Ihnen angefragten Informationen handelt es sich nicht um Um-

weltinformationen oder Informationen über Erzeugnisse und Verbraucher-

produkte, so dass keine Auskunftsansprüche aus dem BayUIG, dem UIG 

oder dem VIG bestehen. Der geltend gemachte Auskunftsanspruch nach Art. 

39 BayDSG ist grundsätzlich kostenpflichtig nach Maßgabe des BayKostG.  

Gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 BayKostG sind lediglich Auskünfte einfacher Art 

kostenfrei. Die Zusammenstellung und Bereitstellung weiterer Informationen 

als die oben dargelegten (insb. Kommunikation und Dokumente), sind mit 

einer erheblichen Aktenrecherche verbunden und führen daher zu einer Kos-

tenpflicht.  
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Der Gebührenrahmen liegt zwischen 5 und 25.000 Euro (Art. 6 Abs. 1 S. 3 

BayKostG). Nach einer überschlägigen Schätzung ist auf Grund des erfor-

derlichen Personalaufwands zur Beantwortung der Anfrage mit einer Gebühr 

von mindestens 1.000 Euro zu rechnen. Die genaue Höhe der Gebühr kann 

erst mit Erteilung der Informationen beziffert werden.  

Auskünfte zu Informationen, die sich auf den „Gesetzentwurf der Staatsre-

gierung  zur  Änderung  des  Bayerischen  Klimaschutzgesetzes  und  weiterer 

Rechtsvorschriften" beziehen, können nach Art. 39 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BayDSG 

nicht erteilt werden.  

Wir gehen davon aus, dass wir Ihre Anfrage zu Ihrer Zufriedenheit beant-

wortet haben und Sie keine weiteren Informationen benötigen.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez.  

██████ ▍
Ministerialdirigent 
 
 


